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An den Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Mitte 
Herrn Hans-Jürgen Franz 
Rathaus 
33602 Bielefeld 

Gremium Sitzung am Öffentlichkeitsstatus 

Bezirksvertretung Mitte 06.10.17 öffentlich 

 
 

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes): 
 

Zusatzantrag zum Tagesordnungspunkt 6: Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit 
auf der Stapenhorststraße zwischen Ausfahrt Ostwestfalendamm und Kiskerstraße 
 

Die Bezirksvertretung möge beschließen:  

 
Die Höchstgeschwindigkeit auf der Stapenhorststraße wird zwischen der Ausfahrt Ostwest-
falendamm und Kiskerstraße auf 30 km/h begrenzt. 

 
 
 
Begründung: 
 
Mit den Maßnahmen der Verwaltung in Bezug auf die Stapenhorststraße, insbesondere die 
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit im Bereich Kiskerstraße/Melanchtonstraße, wurde ein 
wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Verkehrssicherheit geleistet. Als Ergänzung dazu wäre es 
unseres Erachtens wichtig, auch  im Bereich Ausfahrt Ostwestfalendamm/Kiskerstraße die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h zu begrenzen, da dieser Bereich zurzeit praktisch 
eine „Beschleunigungspur“ darstellt, was oft dazu führt, dass Autofahrer ab der Kiskerstraße nicht 
rechtzeitig auf 30 km/h abbremsen. 

 

Unterschrift: 

gez. Rüdiger Linde 

 


